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MARKT & WETTBEWERB

"NO-GOS" AM MARKT: VERGLEICHENDE 

WERBUNG, UNLAUTERER WETTBEWERB, 

U.A.

WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNGEN 



GRUNDLAGEN DES 

WETTBEWERBSRECHTS



ÜBERBLICK: WETTBEWERBSRECHT I

• Kartellrecht und Lauterkeitsrecht (Wettbewerbsrecht i.e.S.) bilden zusammen das 

Wettbewerbsrecht

• Kartellrecht und Lauterkeitsrecht haben übereinstimmende Schutzzwecke, nämlich den 

Schutz des Wettbewerbs im Allgemeininteresse und im Interesse der Marktteilnehmer

• Lauterkeitsrecht und Kartellrecht enthalten Marktverhaltensregelungen zur Bekämpfung 

wettbewerbsschädlicher Verhaltensweisen 

• Was wettbewerbsschädlich ist, steht nicht a priori fest, sondern unterliegt sich wandelnden 

gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Anschauungen

• Unterscheidung zwischen Lauterkeitsrecht und Kartellrecht ist historisch, aber nicht durch 

die Natur der Sache bedingt



ÜBERBLICK: WETTBEWERBSRECHT II

• Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

§ 1 UWG

Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und Verbraucher 

sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. 2Es 

schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.

• Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

§ 1 GWB

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen 

und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung 

oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten. 



ÜBERBLICK: WETTBEWERBSRECHT III

• GWB dient dem Zweck, die auf einen freien Wettbewerb ausgerichteten Strukturen am 

Markt zu sichern, die Wettbewerb zwischen Unternehmen ermöglichen

• Es verbietet bspw. wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 

z.B. Preisabsprachen, und möchte Monopole verhindern, da sie den Wettbewerb 

gefährden

• Monopole sind aber nicht an und für sich verboten. Sie können durch die eigene Leistung 

eines Unternehmens entstehen. Monopole, die durch den Zusammenschluss von zwei 

Unternehmen entstehen könnten, bedürfen aber der Genehmigung der Kartellbehörden 



ÜBERBLICK: WETTBEWERBSRECHT IV

• Wettbewerbsrecht als Lauterkeitsrecht beschreibt die Spielregeln für jegliches Verhalten 

eines Unternehmers im Geschäftsverkehr

• es geht um die Art und Weise, wie sich ein Unternehmer am Markt betätigt

 manche Verhaltensweisen sind evident unzulässig, wie bspw. grob falsche 

Versprechungen in der Werbung

 bei anderen Verhaltensweisen liegt es nicht so klar auf der Hand, ob sie noch lauter 

oder doch schon eher unlauter ist

 im Wettbewerbsrecht als Lauterkeitsrecht geht es mithin darum, akzeptables von 

unakzeptablem Verhalten eines Unternehmers im Wettbewerb zu unterscheiden

• Mittel, um gegen unakzeptables Verhalten vorzugehen und dadurch entstandene Schäden 

auszugleichen



BEGRIFFE: GESCHÄFTLICHE HANDLUNG

• Ausgangspunkt der rechtlichen Beurteilung im Wettbewerbsrecht (i.e.S.) ist stets die 

sogenannte geschäftliche Handlung

• „Geschäftliche Handlung“ ist nach § 2 Abs. 1 UWG

jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens 

vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder 

des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der 

Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv 

zusammenhängt...

• Grob gesagt ist alles, was ein Unternehmen nützlich sein soll oder einem 

unternehmerischen Ziel dient, eine geschäftliche Handlung



BEGRIFFE: UNLAUTERE HANDLUNG

• Jede geschäftliche Handlung eines Unternehmers kann nach den gesetzlichen 

Bestimmungen des Wettbewerbsrechts in Form des Lauterkeitsrechts beurteilt werden

• UWG und weitere flankierende Gesetze regeln aber nur, welches Verhalten unlauter und 

damit „unzulässig“ ist (§ 3 Abs. 1 UWG)

• was wettbewerbsrechtlich nicht verboten ist, ist damit nicht notwendig erlaubt

• Ein Rechtsverstoß kann nur nicht über das UWG verfolgt werden

Bsp.: Wer falsch parkt, um Ware abzuliefern, verstößt nicht gegen das UWG, auch wenn 

das Falschparken natürlich verboten ist. Das Parkverbot ist aber keine Regelung, die dafür 

gedacht ist, das Verhalten eines Unternehmers am Markt zu regeln 



MATERIELLES 

WETTBEWERBSRECHT



MATERIELLES WETTBEWERBSRECHT I

§ 3 Abs. 1 UWG

Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.



MATERIELLES WETTBEWERBSRECHT II

§ 3 UWG: Generalklausel

(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.

(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind 

unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet 

sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber 

Verbrauchern sind stets unzulässig

(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf den 

durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine 

bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser 

Gruppe abzustellen. (...)



MATERIELLES WETTBEWERBSRECHT III

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG

Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet „geschäftliche Handlung” jedes 

Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden 

Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit 

der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder 

Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines 

Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt; 

als Waren gelten auch Grundstücke, als Dienstleistungen auch Rechte 

und Verpflichtungen.



MATERIELLES WETTBEWERBSRECHT IV

Geschäftliche Handlung

Verbraucher

- § 3 Abs. 2, 3

- § 4a Abs. 1

- § 5 Abs. 1

- § 5a Abs. 2

- § 7 Abs. 1, 2

Mitbewerber

- § 4

- § 6

Sonstige
Marktteilnehmer

- § 4a Abs. 1

- § 5 Abs. 1

- § 7 Abs. 2 Nrn. 2,                        
3

Weitere
Bestimmungen

- § 3a





GENERELL UNZULÄSSIGE HANDLUNGEN GEGEN-
ÜBER VERBRAUCHERN (§3 ABS. 3 UND ANHANG)

Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Absatz 3 sind

1. die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Unterzeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehören;

2. die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmigung;

3. die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt;

4. die unwahre Angabe, ein Unternehmer, eine von ihm vorgenommene geschäftliche Handlung oder eine Ware 

oder Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder privaten Stelle bestätigt, gebilligt oder genehmigt worden, oder 

die unwahre Angabe, den Bedingungen für die Bestätigung, Billigung oder Genehmigung werde entsprochen;

5. Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Absatz 3 zu einem bestimmten Preis, wenn der 

Unternehmer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe für die Annahme hat, er werde nicht in der Lage 

sein, diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen für einen angemessenen Zeitraum in angemessener 

Menge zum genannten Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen (Lockangebote). Ist die Bevorratung 

kürzer als zwei Tage, obliegt es dem Unternehmer, die Angemessenheit nachzuweisen;



GENERELL UNZULÄSSIGE HANDLUNGEN GEGEN-
ÜBER VERBRAUCHERN (§3 ABS. 3 UND ANHANG)

Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Absatz 3 sind

6. Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Absatz 3 zu einem bestimmten Preis, wenn der Unternehmer sodann in 

der Absicht, stattdessen eine andere Ware oder Dienstleistung abzusetzen, eine fehlerhafte Ausführung der Ware oder 

Dienstleistung vorführt oder sich weigert zu zeigen, was er beworben hat, oder sich weigert, Bestellungen dafür anzunehmen oder 

die beworbene Leistung innerhalb einer vertretbaren Zeit zu erbringen;

7. die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder zu bestimmten Bedingungen nur für einen 

sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um den Verbraucher zu einer sofortigen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne 

dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden; 

8. Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als derjenigen, in der die Verhandlungen vor dem Abschluss des Geschäfts 

geführt worden sind, wenn die ursprünglich verwendete Sprache nicht Amtssprache des Mitgliedstaats ist, in dem der Unternehmer 

niedergelassen ist; dies gilt nicht, soweit Verbraucher vor dem Abschluss des Geschäfts darüber aufgeklärt werden, dass diese

Leistungen in einer anderen als der ursprünglich verwendeten Sprache erbracht werden; 

9. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware oder Dienstleistung sei verkehrsfähig; 

10. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rechte stellten eine Besonderheit 

des Angebots dar;



GENERELL UNZULÄSSIGE HANDLUNGEN GEGEN-
ÜBER VERBRAUCHERN (§3 ABS. 3 UND ANHANG)

Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Absatz 3 sind

11. der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, ohne dass sich dieser 

Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art der optischen oder akustischen Darstellung eindeutig ergibt (als Information 

getarnte Werbung);

12. unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr für die persönliche Sicherheit des Verbrauchers oder seiner Familie für den 

Fall, dass er die angebotene Ware nicht erwirbt oder die angebotene Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt;

13. Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Herstellers ähnlich ist, wenn dies 

in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen;

14. die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförderung, bei dem vom Verbraucher ein finanzieller 

Beitrag für die Möglichkeit verlangt wird, allein oder hauptsächlich durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das System eine

Vergütung zu erlangen (Schneeball- oder Pyramidensystem);

15. die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben oder seine Geschäftsräume verlegen;



GENERELL UNZULÄSSIGE HANDLUNGEN GEGEN-
ÜBER VERBRAUCHERN (§3 ABS. 3 UND ANHANG)

Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Absatz 3 sind

16. die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die Gewinnchancen bei einem Glücksspiel erhöhen; 

17. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Verbraucher habe bereits einen Preis gewonnen oder 

werde ihn gewinnen oder werde durch eine bestimmte Handlung einen Preis gewinnen oder einen sonstigen Vorteil erlangen, 

wenn es einen solchen Preis oder Vorteil tatsächlich nicht gibt, oder wenn jedenfalls die Möglichkeit, einen Preis oder sonstigen 

Vorteil zu erlangen, von der Zahlung eines Geldbetrags oder der Übernahme von Kosten abhängig gemacht wird; 

18. die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder Missbildungen heilen; 

19. eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen oder Bezugsquellen, um den Verbraucher dazu zu bewegen, eine Ware oder 

Dienstleistung zu weniger günstigen Bedingungen als den allgemeinen Marktbedingungen abzunehmen oder in Anspruch zu 

nehmen; 

20. das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschreibens, wenn weder die in Aussicht gestellten Preise noch ein angemessenes 

Äquivalent vergeben werden;



GENERELL UNZULÄSSIGE HANDLUNGEN GEGEN-
ÜBER VERBRAUCHERN (§3 ABS. 3 UND ANHANG)

Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Absatz 3 sind

21. das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als „gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ oder dergleichen, wenn hierfür gleichwohl Kosten 

zu tragen sind; dies gilt nicht für Kosten, die im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das Waren- oder Dienstleistungsangebot 

oder für die Abholung oder Lieferung der Ware oder die Inanspruchnahme der Dienstleistung unvermeidbar sind;

22. die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der unzutreffende Eindruck 

vermittelt wird, die beworbene Ware oder Dienstleistung sei bereits bestellt;

23. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Unternehmer sei Verbraucher oder nicht für Zwecke 

seines Geschäfts, Handels, Gewerbes oder Berufs tätig;

24. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, es sei im Zusammenhang mit Waren oder 

Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als dem des Warenverkaufs oder der Dienstleistung ein 

Kundendienst verfügbar;

25. das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne bestimmte Räumlichkeiten nicht ohne vorherigen Vertragsabschluss 

verlassen;



GENERELL UNZULÄSSIGE HANDLUNGEN GEGEN-
ÜBER VERBRAUCHERN (§3 ABS. 3 UND ANHANG)

Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Absatz 3 sind

26. bei persönlichem Aufsuchen in der Wohnung die Nichtbeachtung einer Aufforderung des Besuchten, diese zu verlassen oder nicht 

zu ihr zurückzukehren, es sein denn, der Besuch ist zur rechtmäßigen Durchsetzung einer vertraglichen Verpflichtung 

gerechtfertigt;

27. Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der Durchsetzung seiner vertraglichen Rechte aus einem Versicherungsverhältnis 

dadurch abgehalten werden soll, dass von ihm bei der Geltendmachung seines Anspruchs die Vorlage von Unterlagen verlangt 

wird, die zum Nachweis dieses Anspruchs nicht erforderlich sind, oder dass Schreiben zur Geltendmachung eines solchen 

Anspruchs systematisch nicht beantwortet werden;

28. die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware zu erwerben oder die 

beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu zu veranlassen;

29. die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter, aber gelieferter Waren oder erbrachter Dienstleistungen oder eine Aufforderung 

zur Rücksendung oder Aufbewahrung nicht bestellter Sachen und

30. die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder Lebensunterhalt des Unternehmers gefährdet sei, wenn der Verbraucher die 

Ware oder Dienstleistung nicht abnehme.











MATERIELLES WETTBEWERBSRECHT X

§ 3a UWG

Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die 

auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das 

Marktverhalten zu regeln, und der Verstoß geeignet ist, die Interessen 

von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern 

spürbar zu beeinträchtigen.



ANSPRÜCHE & 

DURCHSETZUNG



ANSPRÜCHE I

• Unterlassungsanspruch

 Von zentraler Bedeutung: darauf gerichtet, dass Wettbewerber, der eine 
unlautere geschäftliche Handlung begangen hat, es unterlässt, diese Handlung zu wiederholen

 zu diesem Zwecke wird er in der Regel durch eine Abmahnung aufgefordert eine 
Unterlassungserklärung abzugeben

 weigert er sich, kann ihm die Handlung im Wege der einstweiligen Verfügung durch ein Gericht 
verboten werden

 bei Wettbewerbsverstoß durch einen Mitarbeiter eines Unternehmen, ist der 
Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber des Unternehmens begründet

 Anspruchsberechtigt sind Mitbewerber, Verbände zur Förderung gewerblicher oder 
selbstständiger beruflicher Interessen, qualifizierte Einrichtungen nach dem 
Unterlassungsklagengesetz und Industrie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern



ANSPRÜCHE II

• Schadenersatzanspruch

 wettbewerbswidrige geschäftliche Handlung ist gleichzeitig eine unerlaubte Handlung und  
verpflichtet den Handelnden zum Ersatz des Schadens

 9 UWG: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche 
Handlung vornimmt, ist den Mitbewerbern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.“ 

 Gläubiger, der Umfang der schadensverursachenden geschäftlichen Handlung in Unkenntnis 
ist, hat darüber hinaus gegen den Schädiger einen Auskunftsanspruch

 Höhe des Schadensersatze ist, falls Schuldner diese nicht anerkannt, in einem Klageverfahren 
gerichtlich geltend zu machen, was langwierig sein kann und ein Grund dafür ist, weshalb 
Schadensersatzansprüche in Wettbewerbsstreitigkeiten eher selten verfolgt werden

 weitere Schwierigkeit ist, dass sich der Schaden, der durch eine wettbewerbswidrige Handlung 
entstanden ist, meist schwer beziffern lässt



RECHTSDURCHSETZUNG

• Durchsetzung von Ansprüche wg. Wettbewerbsverletzung

1. Abmahnung

 „Verletzer“ soll vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abgemahnt werden, 
um ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer 
Unterlassungsverpflichtung beizulegen

 wenn Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
verlangt werden

2. Einstweilige Verfügung

 große praktische Bedeutung 

 Dringlichkeitsvermutung

3. Ordentliches Gerichtsverfahren



VERTEIDIGUNG

• Verteidigung gegen Ansprüche wg. Wettbewerbsverstoß

1. Missbrauchseinwand

 Unterlassungsanspruch unzulässig, wenn unter Berücksichtigung der gesamten 

Umstände missbräuchlich

2. Reaktion auf Abmahnung

 Unterlassungserklärung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

3. Schutzschrift

 „vorweggenommene Verteidigung“ wenn Antrag auf Erlass einer eV zu befürchten

4. Negative Feststellungsklage



ARBEITSRECHT(-SVERTRÄGE)

MITARBEITERBETEILIGUNG



+49 (0)152 345 83 946 info@lawup.de  www.lawup.de  

Anstellung eines Mitarbeiters

AGB
Es gilt das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§§ 305-310 BGB)

Transparent 

Mitarbeiter Verträge   

Datenschutz + Verschwiegenheit

Verschiedene Klauseln
Ausschlussfristen + Rückzahlungsklauseln
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Vertragswerk von Klauseln, das für eine mehrfache Verwendung vorformuliert ist

Vertrag

Klausel

Formulierung 

• Eindeutig

• Transparent

• nicht unangemessen benachteiligend

• nicht im Widerspruch zu zwingendem Recht


• Urlaub

• Befristung

• Mindestlohn

Salvatorische Klausel 

Aber Achtung!

Im Arbeitsrecht oft Beweislastumkehr,

Falls nicht ausdrücklich § 139 abbedungen ist

Unterschrieben 

Da teilweise nicht nur deklaratorisch

Arbeitsvertrag
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Arbeitsvertrag: Schriftlich

Arbeitsvertrag

Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem 
Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell 
beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.

Rechtsfolge des Formverstoßes: 
• Nicht: Vertrag unwirksam

• Sondern: Klausel unwirksam

• Oder: zumindest keine nachteilige Rechtsfolge für den Arbeitnehmer

Schriftformerfordernis: 
• Befristung

• Aufhebungsvertrag

• Kündigungserklärung

mailto:info@lawup.de
mailto:info@lawup.de
http://www.lawup.de
http://www.lawup.de


+49 (0)152 345 83 946 info@lawup.de  www.lawup.de  

Anzahl der Mitarbeiter

Strategie

Folgende Schwellenwerte sind zu beachten:

(Vollzeit Arbeitnehmer =1;   Teilzeit Arbeitnehmer = 2)

=5 

>5 

>10 

>15 

>20

Wahl eines Betriebsrates möglich


Kündigungsschutz für Arbeitsverhältnisse vor 31.12.2013)


Kündigungsschutz Gesetz greift ;  Pausenraum ;   Datenschutzbeauftragten


Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit


Einen schwerbehinderten beschäftigen oder Ausgleich zahlen
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Mitarbeiterbeteiligung

Formen der Mitarbeiterbeteiligung

Gewinn 

- Bonuszahlungen 
- Gewinnbezugsrecht

Anteile 

- Stake of Shares 
- Mitarbeiterpool

Virtuell 

-virtuelle Anteile 
-Token

Schuldrechtlich

(im Arbeitsvertrag


oder in der Ergänzung)

Je nach Ausgestaltung

Mischform


hauptsächlich schuldrechtlich

Gesellschaftsrechtlich

(echte Anteilseigner ,


notarielle Beurkundung)
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Mitarbeiterbeteiligung

Gewinn / Umsatzbeteiligung

Umsatz 

Bspw. 
Bei Zielerreichung von  

120.000€ 
= 5.000€ Bonus 

(oder 5%) 
Bei 200.000€ 

(= 7%) 
Maximal jedoch 

15.000€

Gewinn 

Entweder auch 
gestaffelt, oder rein 

Prozentual, 
Nach dem der Gewinn 

feststeht

Vorteile / Nachteile 

Rein Schulrechtlich 
Kein Stimmrecht 

Nur wenn Ziel erreicht 
oder wenn Gewinn 

vorhanden 

Oft nicht genug Anreiz
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Mitarbeiterbeteiligung

Anteilseigner

Stake 

Von Anfang an 
Mitgründer  

oder 
später Übernahme einer 

neuen Anteilsklasse

Mitarbeiter Pool 

zB 10% der Anteile 
Stehen einem  

Mitarbeiterpool  
Zur Verfügung 

Diese 10% im CapTable 
Sind 100% der 

„Mitarbeiteraktien“ 
(diese verwässern mit)

Vorteile / Nachteile 

Mitarbeiter unmittelbar 
am Unternehmen 

beteiligt und damit 
hohe Motivation 

Stimmrecht und 
weniger Shares für 
pot. „High Roller“
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Mitarbeiterbeteiligung

Virtuelle Beteiligung

Virtuelle Shares 

Schuldrechtliche 
Vereinbarung, dass 

Mitarbeiter beim Exit so 
gestellt wird, als hätte er 

die entsprechende 
Anzahlt an Anteilen

Ausgabe von Coins 

Über Kryptowährungen 
können Mitarbeiter auch 

an einem  
Initial Coin Offering 

(ICO) teilhaben 

Vorteile / Nachteile 

Keine notarielle 
Beurkundung 

Kein Stimmrecht 

Rein schuldrechtlich 

Wette auf die Zukunft
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Zu beachten

Wie auch immer der Mitarbeiter beteiligt werden soll, es muss vertraglich genau 
geregelt werden, was die Rechte des Mitarbeiters und seine Pflichten sind.

Steuerlich 
• Zeitpunkt der Besteuerung

• geldwerter Vorteil

• bereits Beteiligung kann Lohnsteuerpflichtig sein

Vertraglich 
• Zugangsvoraussetzungen zum ESOP / VSOP genau definieren

• Exakte Formulierungen, Definitionen und Formeln

• Formulierung steuerlich vorher „absegnen“ lassen

Mitarbeiterbeteiligung
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Bedarf an rechtlicher Unterstützung und 
Beratung erhöht die Erfolgschancen  

Bereits mit der ersten Start-up Idee empfiehlt es sich sich mit den zentralen Frage rund um den 
Schutz des geistigen Eigentums zu befassen.   

Aber auch Antworten auf Fragen rund um die Gründung selbst, die notwendigen Verträge mit 
Mitgründern oder Mitarbeitern und die Finanzierung fürs weitere Wachstum sollten nicht auf der 
Strecke bleiben.  

Beratungsbedarf ergibt sich in folgenden Bereichen:  
• Vertragsformulierung und Strategie 
• Vertragsabstimmung 
• Vertragserstellung und Anpassung 
• Umsetzung und Strategie 

Aufgrund der Verzweigung verschiedener Rechtsgebiete empfiehlt sich hier die Wahl einer Kanzlei 
mit entsprechender Expertise und Kompetenz

Beratungsbedarf
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VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!

RÜCKFRAGEN? SCHREIBEN SIE UNS:

EVENTS.MUNICH@GOWLINGWLG.COM



NICHT VERPASSEN –

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE: 

3. SEPT.: GROWN UP - SCHUTZ VON GESCHÄFTS-

GEHEIMNISSEN & FINANZIERUNG

17. SEPT.: WRAP UP - WEBSITE, DATENSCHUTZ & EXIT


